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Lärm – ein Belastungsfaktor am Arbeitsplatz! 

In allen Lebensbereichen wie Beruf, Haushalt und Freizeit, 

treten durch die zunehmende Technisierung immer mehr 

Lärmquellen auf. Trotz vieler Anstrengungen zur Lärmmin-

derung in Unternehmen ist Lärm immer noch einer der we-

sentlichen Belastungsfaktoren am Arbeitsplatz. Bei den Be-

troffenen kann ständiger Lärm u.a. zu Lärmstress, Konzent-

rationsschwäche bis zu einer nicht heilbaren Lärmschwer-

hörigkeit führen. Diese ist für die Betroffenen ein großer Ver-

lust an Lebensqualität. Für den Betrieb können durch Aus-

fallzeiten und verminderte Arbeitsleistungen betriebswirt-

schaftliche Kosten entstehen. 

Gesetze und Vorschriften: Was müssen die Un-

ternehmer beachten? 

Die Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) legt fest, dass der 

Schalldruckpegel am Arbeitsplatz so weit zu reduzieren ist, 

dass keine Beeinträchtigungen der Gesundheit der Beschäf-

tigten entstehen. Von Lärm betroffene Unternehmen müs-

sen laut Lärm- und Vibrations-Arbeitsschutzverordnung 

(LärmVibrations ArbSchV) Gefährdungsbeurteilungen 

durchführen und Schutzmaßnahmen nach dem Stand der 

Technik (§ 3) festlegen. Folgende Maßnahmen schreibt die 

LärmVibrationsArbSchV zur Vermeidung und Verringerung 

der Lärmexposition (§ 7) vor:  

1.  Die Lärmemission muss am Entstehungsort verhindert 

oder so weit wie möglich verringert werden. Technische 

Maßnahmen haben Vorrang vor organisatorischen Maß-

nahmen. 

2.  Zu den Maßnahmen gehören:  

✓ der Einsatz von (neuen) Arbeitsmitteln oder alterna-

tiven Arbeitsverfahren zur Lärmminderung 

✓ technische Maßnahmen zur Luftschallminderung 

(z.B. Kapselungen) ergriffen,  

✓ Wartungsprogramme für Arbeitsmittel, Arbeitsplätze 

und Anlagen 

✓ arbeitsorganisatorische Maßnahmen durch Begren-

zung von Dauer und Ausmaß der Lärmeinwirkung  

Belastungsfaktor Lärm: Wie sollte der Unterneh-

mer vorgehen?   

Zunächst sollten im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung 

der so genannte Tages-Lärmexpositionspegel und der Spit-

zenschalldruckpegel an den Arbeitsplätzen ermittelt werden. 

Überschreiten diese Werte die Auslösewerte müssen ent-

sprechende Maßnahmen, nach dem aktuellen Stand der 

Technik, veranlasst werden (Lärmminderungsprogramm).  

In der folgenden Übersicht sind die Auslösewerte und die 

Maßnahmen des Unternehmers beim Erreichen bzw. Über-

schreiten der unteren und oberen Auslösewerte dargestellt. 

 untere Auslösewerte obere Auslösewerte 

Lärmpegel 

Tagesexpositions- 

pegel: 80 dB(A)  

Spitzenschalldruck- 

pegel: 135 dB(C) 

Tagesexpositions- 

pegel: 85 dB(A) 

Spitzenschalldruck- 

pegel: 137 dB(C)  

Maßnahmen 

des  

Unterneh-

mers 

für 

betroffene  

Mitarbeiter 

- Unterweisungen 

  durchführen 

- arbeitsmed.Vorsorge 

  Angebotsvorsoge 

  anbieten  

  (nach ArbMedVV) 

- geeigneten  

  Gehörschutz bereit- 

  stellen 

- Unterweisungen 

  durchführen 

- arbeitsmed.Vorsorge 

  Pflichtvorsorge 

  veranlassen 

  (nach ArbMedVV) 

- es muss Gehör- 

  schutz getragen 

  werden 

 

Wird der obere Auslösewert erreicht oder über-

schritten, muss der entsprechende Bereich als 

Lärmbereich mit dem nebenstehenden Symbol 

(M003 Gehörschutz benutzen) gemäß der ASR 

A1.3 gekennzeichnet werden.  

Gehörschutz: Tipps für die richtige Auswahl! 

Der Gehörschutz sollte individuell für die Beschäftigten aus-

gesucht werden. Die DGUV Regel 112-194 - Benutzung von 

Gehörschutz - beschreibt allgemeine Auswahlkriterien für 

den Gehörschutz, die berücksichtigt werden sollten.  

Dazu gehören: 

✓ die CE-Kennzeichnung, 

✓ die Schalldämmung, 

✓ der Tragekomfort,  

✓ die Arbeitsumgebung,  

✓ medizinische Auffälligkeiten der Beschäftigten,  

✓ vorhandene Hörverluste,  

✓ die Vereinbarkeit mit anderen am Kopf getragene Aus-

rüstungen.  

Wichtig ist, der zu verwendende Gehörschutz muss dem 

Stand der Technik entsprechen und sollte möglichst aus 

schadstoffarmem Material bestehen. Für den Einsatz und 

den Umgang mit Gehörschutz ist eine Betriebsanweisung zu 

erstellen, die als Grundlage für Unterweisungen zu nutzen 

ist. Das Tragen des Gehörschutzes ist regelmäßig zu über-

prüfen.  

Weitere Informationen zum Thema Gehörschutz finden Sie 

unter den folgenden Links:  

LärmVibrationsArbSchV 

DGUV 209-023 - Lärm am Arbeitsplatz  

DGUV 212-024 - Gehörschutz  

BGBAU Baustein Gehörschutz E 609 
 

Für Fragen und weitere Informationen steht Ihnen unser 

Team gerne zur Verfügung: 

Heike Siekmann  

030 31582-465   siekmann@basiknet.de 

http://www.farbe-arbeitssicherheit.de/
https://www.gesetze-im-internet.de/l_rmvibrationsarbschv/
https://publikationen.dguv.de/widgets/pdf/download/article/445
https://publikationen.dguv.de/widgets/pdf/download/article/697
https://www.bgbau.de/fileadmin/Medien-Objekte/Medien/Bausteine/e_609/e_609.pdf
mailto:siekmann@basiknet.de

